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Die KI gefährdet die Menschheit, sagt man. Oder führt sie direkt ins 
Paradies, on dit. Large Language Models sollen schon bald bessere 
juristische Arbeit vollbringen als Menschen, sagt man.

Beobachtet man das Verhalten menschlicher Aktanten, mag man 
bisweilen den Verdacht hegen, dass die auch von den meisten mensch- 
lichen Juristen am meisten geschätzte Qualifikation darin bestehen 
könnte, jede Frage mit der wahrscheinlichsten, also am wenigsten 
originellen oder eigenständigen, Antwort zu beantworten. LLMs (nur 
zufällig ganz nahe an LL.M.?) können das vielleicht wirklich noch 
besser als Menschen, obwohl viele Menschen darin eben auch über-
raschend gut sind – nicht umsonst verwechselt manch einer das Sich-
selbst-»Promoten« mit der Promotion.

Was können also junge Menschen tun, die in Konkurrenz zu LLMs 
nicht damit glücklich werden, ständig das zu schreiben und zu sagen, 
was auch alle anderen zum selben Thema schon veröffentlicht haben, 
veröffentlichen und veröffentlichen werden? Offenbar finden manche 
von ihnen in einem mir bis vor kurzem völlig unbekannten Berufsfeld 
neue Chancen. Meine Lieblingskollegin hat mich darauf hingewiesen, 
dass es in letzter Zeit immer mehr juristische Veröffentlichungen von 
Doktorranden1 oder Doktoranten2 gibt. Mit Fragen der Rechtsbezie-
hungen dieser Gruppe beschäftigen sich zudem bereits Literatur3 und 
Rechtsprechung4. Glaubt man beck-online, ist der Doktorrand auch 
schon in die Gesetzgebung eingedrungen, namentlich in § 2 Nr. 4 
Landesgraduiertenförderungsgesetz Baden-Württemberg a. F.5

Meine Recherche hat ergeben, dass es sich bei »Doktorrand« und 
»Doktorant« nur um alternativ-faktische Schreibweisen des neuen 
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Berufs Docktorrand handelt. Dieser Beruf ist wie schon der des Gate-
keepers eine moderne Fortentwicklung des alten Torwächters. Er be-
wacht aber nicht Informations- oder Kommunikationsströme, nicht 
die immer seltener gewordenen Stadttore, nicht wie Kafkas Türhüter 
das Gesetz, nicht wie der Portier den Eingang zu Hotels oder Betrie-
ben oder Behörden, geschweige denn wie der Torwart das Fußball-, 
Handball- oder Hockeytor, sondern eben den Rand des Tors zum 
Dock. Vom zu schützenden Objekt Dock-Tor-Rand ist der Begriff 
offenbar auf die schützende Person übertragen worden, vielleicht, 
weil Docktorrandwächter für die deutsche Sprache ein verhältnismä-
ßig langes Wort wäre. Ursprünglich gab es Docktore, die Tore zum 
Dock, in Häfen, wo sie auch heute noch zu finden sind.6 In einem 
übertragenen Sinn spricht man aber auch von Docktoren, wo Tore 
zum Verschluss von Verladebereichen an Land gemeint sind.7 Nun 
scheinen Docktore (zu welchem geheimen, hoffentlich nicht sinistren 
Zweck auch immer) auch an juristischen Fakultäten gebaut, benutzt 
und bewacht zu werden, wobei die Bewachung aber entweder nicht 
sehr arbeitsintensiv ist oder von den Docktorranden nicht sehr ernst 
genommen wird, da diese ja offenbar immer wieder Zeit für schrift-
stellerische Ausflüge finden. Ich muss zu meiner Schande allerdings 
gestehen, dass mir trotz meiner Tätigkeit an einer juristischen Fakul-
tät noch nie ein Docktor begegnet ist – und damit auch nicht dessen 
Rand. Gerade für mich als Rechtshistoriker ist das peinlich, denn der 
Beruf des Docktorranden soll zu meinem großen Erstaunen schon in 
den 1930er Jahren ausgeübt worden sein.8 

Nicht entschlüsseln konnte ich bisher, welcher Tätigkeit Habilis  
Tanten, die Habili-Tanten, an Universitäten nachgehen. Weder konnte 
ich klären, wer Habili ist oder war, noch weiß ich, warum nur seine 
Tanten, die Habilitanten, nicht aber auch seine Onkel und sonstigen 
Verwandten an Universitäten anzutreffen sind. Vielleicht gleichen 
Universitäten durch die stärkere Berücksichtigung weiblicher Tanten 
den Umstand aus, dass die bekannten Docktorranden fast alle männ-
liche Vornamen tragen,9 wiewohl sich solche überraschenderweise 
auch bei den Habilitanten in großer Zahl finden.10

Forschungsbedarf besteht schließlich hinsichtlich der Frage, ob 
Monographien, die von Docktorranden und Habilitanten verfasst wer-
den, korrekt als Dissertaion und Habilitaion zu bezeichnen sind; dafür 
gibt es bisher indes nur spärliche Hinweise in Bibliothekskatalogen.11
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